
Veröffentlichungen 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen 

Ausführungsvorschriften 

zu Genehmigungskriterien für bauliche Anlagen in Gebieten 

zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 

gemäß§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs 

(AV Genehmigungskriterien soziale Erhaltungsgebiete) 

Bekanntmachung vom 18. November 2024 

Stadt IV C 2 

Telefon: 90173-4940 oder 90139-3000, intern 9173-4940 

Auf der Grundlage des § 33 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1999 (GVBI. S. 578), das zu­
letzt durch Gesetz vom 14. Oktober 2022 (GVBI. S. 578) geändert worden ist, erlässt 
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen zur Ausführung des 
§ 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Absatz 4 und § 173 des Bauge­
setzbuchs die folgenden Ausführungsvorschriften:
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Veröffentlichungen 

denn, dass durch diese Maßnahmen eine geringere, jedenfalls keine höhere Belas­
tung für die Mieter entsteht als bei einer energetischen Maßnahme im Rahmen der 
Mindestanforderungen, beispielsweise durch die Inanspruchnahme von Fördermit­
teln. 

Die Errichtung von Photovoltaikanlagen ist zu genehmigen, wenn der erzeugte Strom 
vollständig ins allgemeine Netz eingespeist oder als Mieterstrom genutzt wird oder 
wenn der Eigentümer es Dritten überlässt, die Anlagen zu errichten und zu betreiben. 

2.9 - Sonstige bauliche Maßnahmen 

Sonstige bauliche Maßnahmen, die aufgrund der Vorbildwirkung geeignet sind, Ent­
wicklungen in Gang zu setzen, die eine Verdrängungsgefahr für die im Erhaltungsge­
biet vorhandene Wohnbevölkerung nach sich ziehen kann, sind nicht genehmigungs­
fähig. 

2.10 - Nutzungsänderungen 

Eine Nutzungsänderung von Wohnen in andere Nutzungen ist nicht genehmigungs­
fähig. 

3 - Inkrafttreten 

Diese Ausführungsvorschriften treten mit Wirkung zum 1. Dezember 2024 in Kraft. 
Sie treten mit Ablauf des 30. November 2029 außer Kraft. 
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